






20.4. Musterbetriebsvereinbarung 
Variables  Vergütungssystem

GESAMTBETRIEBSVEREINBARUNG 
ZUM VARIABLEN VERGÜTUNGSSYSTEM

zwischen

Unternehmen,
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden 
– nachfolgend »Unternehmen« genannt – 

sowie 

dem Gesamtbetriebsrat des Unternehmens
vertreten durch die Gesamtbetriebsratsvorsitzende 

Präambel
Ziel dieser Vereinbarung ist es, die unterschiedlichen Bonussysteme in
einem einheitlichen variablen Vergütungssystem zusammenzuführen. So-
weit die derzeit für einen Mitarbeiter gültige Bonusregelung nicht auf einer
Kollektivregelung, sondern auf Einzelvertrag beruht, wird angestrebt, auch
diesen Mitarbeiterkreis durch entsprechende Vereinbarung in die Kollek-
tivregelung einzubeziehen. Das neue variable Vergütungssystem soll
 modern, transparent und marktgerecht sein und mit dem bestehenden Ziel-
vereinbarungsverfahren verknüpft werden. Ferner soll es einen Zusammen-
hang zwischen Zielerreichung sowie wirtschaftlichem Ergebnis des Unter-
nehmens einerseits und Höhe der variablen Vergütung andererseits
herstellen. Vor diesem Hintergrund schließen die Parteien folgende Verein-
barung:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens i.S.v. § 5
Abs. 1 BetrVG, die an dem Zielvereinbarungsverfahren teilnehmen oder
künftig teilnehmen werden.

§ 2 Auszahlungszeitpunkt und Höhe der variablen Vergütung
1. Das Unternehmen zahlt an die Mitarbeiter pro Geschäftjahr eine varia-

ble Vergütung unter Berücksichtigung der Erreichung festgelegter Ziele
und des wirtschaftlichen Ergebnisses des Unternehmens nach Maßgabe
der Regelungen dieser Vereinbarung. Die variable Vergütung wird
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 spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäfts -
jahres, auf das sich die variable Vergütung bezieht (Bezugsjahr), abge-
rechnet und ausbezahlt.

2. Die Höhe der variablen Vergütung errechnet sich nach folgenden Grund-
sätzen:
a) Zunächst wird der Bonusbasiswert aus der Differenz zwischen dem

für den Mitarbeiter einschlägigen Jahreszieleinkommen und dem Brut-
tojahresfestgehalt des Mitarbeiters ermittelt. Das Jahreszieleinkom-
men wird von dem Unternehmen im Einvernehmen mit dem Gesamt-
betriebsrat jährlich für das Bezugsjahr anhand von Marktanalysen über
die Bruttogesamtvergütung vergleichbarer Mitarbeiter in der Branche
ermittelt. Hinsichtlich des Berechnungsfaktors »Bruttojahresfestgehalt
des Mitarbeiters« ist das Bruttojahresfestgehalt des Mitarbeiters im
 Bezugsjahr gemäß den anwendbaren arbeitsvertraglichen bzw.
 tarifvertraglichen Regelungen maßgeblich, einschließlich aller ver -
gütungs relevanten Bestandteile.

b) Sodann wird anhand des Bonusbasiswerts der Zielerreichungsbonus-
rahmen wie folgt ermittelt:

(1) Der Bonusbasiswert multipliziert mit der Untergrenze bzw. der Ober-
grenze des Bonusrahmens ergibt den Zielerreichungsbonusrahmen.
(2) Der Bonusrahmen ergibt sich aus folgender Tabelle:

(3) Die Gesamtbeurteilungsnote wird im Rahmen der Feststellung der
Zielerreichung gemäß § 3 Abs. 2 und unter Würdigung der Gesamtleistung
des Mitarbeiters festgelegt.

c) Der Zielerreichungsbonusrahmen multipliziert mit dem Unterneh-
mens-Faktor ergibt den Rahmen für die variable Vergütung des Mitarbeiters
(Bonusrahmen). Der Unternehmens-Faktor ist eine Zahl zwischen 0,5 und

Bonusrahmen Gesamt-Beurteilungsnote Beschreibung der 
Beurteilungsnote
[Beurteilung Zielerreichung]

0 % 5 Ziele überwiegend nicht erreicht

0–80 % 4 Ziele nur teilweise erreicht

70–160 % 3 Ziele nahezu erreicht oder leicht
übertroffen

140–200 % 2 Viele Ziele deutlich übertroffen

≥ 180 % 1 Alle Ziele deutlich übertroffen
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1,5, welche vom Unternehmen nach Ablauf des Bezugsjahres entsprechend
dem Geschäftsergebnis des Unternehmens festgelegt wird. Der Unterneh-
mens-Faktor wird zunächst dem Gesamtbetriebsrat erläutert und anschlie-
ßend den Mitarbeitern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

d) Der Arbeitgeber legt den konkreten Auszahlungsbetrag der variablen
Vergütung des Mitarbeiters innerhalb des Bonusrahmens nach billigem Er-
messen fest. In begründeten Einzelfällen kann der Arbeitgeber die variable
Vergütung auch oberhalb des Bonusrahmens in Abstimmung mit dem
 Gesamtbetriebsrat nach billigem Ermessen festsetzen.

Berechnungsbeispiel:
Das Jahreszieleinkommen für den Mitarbeiter beträgt €75000 brutto. Der
Mitarbeiter erhält ein Bruttojahresfestgehalt von €60000. Der Bonusbasis-
wert beträgt: €75000 – €60000 = €15000.

Der Mitarbeiter erreicht eine Gesamt-Beurteilungsnote von 3 und damit
einen Bonusrahmen von 70–160%. Der Zielerreichungsbonusrahmen er-
gibt sich aus 70% des Bonusbasiswerts (70% von €15000 = €10500) bzw.
160% des Bonusbasiswerts (160% von €15000 = €25000) und  beträgt
mithin €10500–25000.

Angenommen der Unternehmenserfolgsfaktor ist 0,8, so ergibt sich ein
Bonusrahmen mit einer Untergrenze von €10 500 x 0,8 = €8400 und 
einer Obergrenze von €25000 x 0,8 = €19200. Die variable Vergütung
beträgt also nach Ermessen des Arbeitgebers zwischen €8400 und 
€19200 brutto.
4. Keinen Anspruch auf eine variable Vergütung haben Mitarbeiter, die

durch Kündigung während der Probezeit aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheiden. Keinen, bzw. einen zeitanteiligen Anspruch auf eine variable
Vergütung haben darüber hinaus Mitarbeiter bei Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses (z. B. Erziehungsurlaub, Ruhephase, Altersteilzeit etc.). Bei Frei-
stellung nach Ausspruch einer Kündigung, unterjährigem Beginn des
 Arbeitsverhältnisses oder bei Kündigung vor Ablauf des Bezugsjahres be-
steht der Anspruch auf variable Vergütung zeitanteilig unter Beachtung
des bis zum eintretenden Ereignis erreichten Bonusrahmens. 

§ 3 Zielvereinbarung und Zielerreichung
1. Die Ziele für das Bezugsjahr und ihre Gewichtung werden nach den

 Regelungen der Gesamtbetriebsvereinbarung zum Zielvereinbarungs -
prozess schriftlich festgelegt. Insgesamt sind mindestens fünf und höchs-
tens acht Ziele festzulegen. Mindestens ein Ziel soll das Sozialverhalten
des Mitarbeiters betreffen. Die Ziele müssen gewichtet werden, wobei
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die Summe 100 % ergeben muss. Ein einzelnes Ziel hat mindestens eine
Gewichtung von 10 %.

2. Die Beurteilung wird vom direkten oder nächsthöheren Vorgesetzten vor-
genommen, in der Regel jedoch vom direkten Vorgesetzten, soweit die
Beurteilung durch den nächsthöheren Vorgesetzten erfolgt, führt dieser
das Mitarbeitergespräch. Der Beurteilende stellt im Anschluss an ein Ziel-
erreichungsgespräch die Zielerreichung fest. Das Gespräch mit dem Mit-
arbeiter soll spätestens acht Wochen nach Abschluss des Bezugsjahres
stattgefunden haben. Für jedes Ziel wird eine Beurteilungsnote entspre-
chend der Notenskala in § 2 Abs. 2 lit. b) (2) festgelegt. 

Im Falle eines Wechsels des Vorgesetzten im laufenden Geschäftsjahr
nimmt der scheidende Vorgesetzte eine Zwischenbeurteilung vor oder er
wird in den späteren Beurteilungsprozess entsprechend einbezogen.

§ 4 Schulungen
1. Das Unternehmen wird alle Führungskräfte mit Vorgesetztenfunktionen

über das System der variablen Vergütung und insbesondere die Prozesse
hinsichtlich Zielvereinbarung und Zielerreichung schulen. 

2. Allen Mitarbeitern wird die Teilnahme an Schulungen über das variable
Vergütungssystem angeboten. 

§ 5 Konfliktregelung
1. Können sich Arbeitgeber und Mitarbeiter im Falle von § 2 Ziff. 2 d) Satz

2 oder § 3 Ziff. 2 nicht einigen, trifft eine vierköpfige Kommission, die
sich aus zwei von der Geschäftsleitung zu bestimmenden Vertretern und
zwei vom Gesamtbetriebsrat zu bestimmenden Vertretern zusammen-
setzt, eine verbindliche Entscheidung. 
Der Gesamtbetriebsrat kann als Mitglieder der Kommission Gesamt -
betriebsratsmitglieder und/oder Mitglieder des örtlichen Betriebsrats des
Betriebes bestimmen, in dem der betroffene Mitarbeiter beschäftigt ist.
Ein Personalabteilungs-Mitarbeiter ist beratend hinzuzuziehen, hat
 jedoch kein Stimmrecht.

2. Alle Vertreter der Kommission haben gleiches Stimmrecht. In Pattsitua-
tionen erhält jeweils eine Seite eine zusätzliche Stimme, beginnend mit
der Betriebsratsseite. Hierüber ist ein Protokoll zu fertigen. Die Entschei-
dung der Kommission erfolgt schriftlich und legt die Gesamtbeurteilungs-
note für den betreffenden Mitarbeiter für das jeweilige Bezugsjahr ver-
bindlich fest. In Streitfällen gemäß § 2 Ziff. 2 d) Satz 2 betreffend die
Festsetzung der variablen Vergütung durch den Arbeitgeber in begründe-
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ten Einzelfällen oberhalb des Bonusrahmens legt die Kommission die
 variable Vergütung verbindlich fest.

§ 6 Informations- und Kontrollrechte des Gesamtbetriebsrats
Dem Gesamtbetriebsrat werden jeweils vor Beginn eines Wirtschaftsjahres
die Planungen des Unternehmens vorgestellt und erläutert. Er hat im Laufe
des Jahres Zugriff auf die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwick-
lung relevanten Daten.

Zur Prüfung, ob diese Gesamtbetriebsvereinbarung auch strukturell
gemäß den getroffenen Bestimmungen richtig umgesetzt wird, hat der Ge-
samtbetriebsrat das Recht, einen Ausschuss zu bilden und einzusetzen, der
in Abstimmung mit der Geschäftsleitung in geeigneter Form diese Prüfung
wahrnimmt. 

§ 7 Schlussbestimmungen
1. Die Parteien verpflichten sich, binnen drei Monaten nach Abschluss

 dieser Vereinbarung über die noch offenen, zur konkreten Berechnung
der variablen Vergütung erforderlichen Punkte zu verhandeln und eine
entsprechende Regelung zu treffen. Dies betrifft insbesondere die einzel-
nen Gruppen vergleichbarer Mitarbeiter des Bankensektors.

3. Ist eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, so wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien
verpflichten sich, im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung unver-
züglich eine Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn der unwirksamen
Bestimmung möglichst nahe kommt.

4. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und kann von bei-
den Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt
werden. Sie wirkt nach, bis sie durch eine Folgevereinbarung abgelöst
wird.

Musterstadt, den 30. Juni 2008

Für die Unternehmen AG: Für den Gesamtbetriebsrat:
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20.5. Musterbetriebsvereinbarung AT-Eingangsstufe

Betriebsvereinbarung
zur Festlegung einer AT-Eingangsstufe

zwischen

Unternehmen AG

sowie dem Gesamtbetriebsrat der Unternehmen AG,

Präambel
Im Hinblick darauf, dass Mitarbeiter der Unternehmen AG mit AT-Vertrag
keine Überstundenvergütung erhalten, weil in der AT-Vergütung eine Pau-
schalierung der Vergütung von Überstunden enthalten ist, bezweckt diese
Gesamtbetriebsvereinbarung mit der Einführung einer AT-Eingangsstufe,
dass der Kreis der Mitarbeiter, der keine Überstundenvergütung erhält, in
der Vergütung einen entsprechend hohen Abstand zur höchsten Tarifstufe
erreicht.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Gesamtbetriebsvereinbarung findet auf alle Mitarbeiter der Unter-
nehmen AG Anwendung, die einen AT-Arbeitsvertrag haben, einschließlich
derer, die einzelvertraglich die Berechtigung auf einen Bonus oder ein Ziel-
einkommen (Fixum, Leistungsergebnis- und Unternehmensergebnisbonus)
oder eine Tantieme-Zahlung vereinbart haben.

Diese Gesamtbetriebsvereinbarung findet keine Anwendung auf leitende
Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG.

§ 2 Einführung einer AT-Eingangsstufe
Die Unternehmen AG führt mit Wirkung zum 1. Januar 2009 eine so -
genannte AT-Eingangsstufe ein. Die AT-Eingangsstufe legt den Abstand
 zwischen dem Brutto-Grundgehalt exklusive Bonus auf 15 % über der
 jeweils höchsten Tarifstufe des Tarifwerks für das Gewerbe fest.

Tarifvertragserhöhungen der jeweils höchsten Tarifstufe des Tarifvertrags
für das Gewerbe werden zeitgleich und in gleicher Höhe für die AT-Ein-
gangsstufe der Unternehmen AG wirksam.

Mit der Einführung der AT-Eingangsstufe entfallen etwaige Ansprüche
auf Mehrarbeitsvergütung. 
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§ 3 Schlussbestimmungen
Ist eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, so wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien ver-
pflichten sich, im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung unverzüglich
eine Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmung
möglichst nahekommt.

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und kann von
 beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt
werden. Sie wirkt nach, bis sie durch eine Folgevereinbarung abgelöst wird. 

Musterstadt, den [Datum]

Für Unternehmen AG: Für den Gesamtbetriebsrat:
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Stichwortverzeichnis

AGG 178
– (erlaubte) Diskriminierung 182
– Alter 179
– altersabhängiges Entgelt 184
– Auswahlrichtlinien 185
– Beschäftigte 178
– Beschäftigungsdauer 184
– Beschwerderecht 191
– Beurteilungssysteme 185
– Diskriminierungsmerkmale 178
– Einigungsstelle 194
– Frist 190
– Geltungsbereich 178
– Geschlecht 179
– Haftung des Arbeitgebers 187
– Haftungsmilderung 190
– Höhe des Entschädigungs-

anspruchs 189
– Höhe des Schadensersatz-

 anspruchs 188
– hypothetische Benach-

teiligung 181
– immaterieller Schaden 189
– Klagerecht 192
– mittelbare Benachteiligung 181
– Rechtfertigung 183
– Rechtsfolgen bei Verstoß 185
– Rechtsschutz 191
– unmittelbare Benach-

teiligung 180
Akkord 81

Akkordentgelt 81
Allgemeine Preissteigerungsrate 97
Anforderungsarten 66
– Gewichtung 66
Angestellte 139
Arbeiter 139
Arbeitsbedingungen 59
Arbeitsbewertung 60, 62
– analytische 62
– summarische 60
Arbeitsverhältnis 58
– Hauptleistungspflicht 58
– Synallagma 58
Arbeitsvertrag 41
– nach Weisung des Arbeit-

gebers 41
AT-Angestellter 140
– Abstandsgebot 142
– Beispiel tarifliche Regelung 141
– Definition 140
– Geltung eines Tarifvertrages 141
– Leitender Angestellter 143
– Tarifgebundenheit 142
– ÜT-Angestellter 143
Aufgabenbeschreibungen 63
Auskunft 217
– Auskunftsperson 217
– sachkundige Arbeitnehmer 217
Ausschlussklauseln 114
– AGB-Kontrolle 115
– Teilbarkeit 116
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– Wirkung 115
Ausschuss 162
– Aufbau 163
– Grenze der Übertragung 

von Kompetenzen 163
Berufserfahrung 75
Betriebliche Übung 41– 43, 49
– »negative« betriebliche 

Übung 49 f.
– Änderungsvereinbarung 49
– Freiwilligkeitsvorbehalt 45
– Vertragstheorie 43
– Vertrauenshaftung 43
– Voraussetzungen 44
– Weihnachtsgeld 45
– Widerrufsvorbehalt 45
Betriebsvereinbarung 156, 163, 177
– Bindungswirkung 156
– Durchführungspflicht 157
– Kündigung 159
– Kündigungsfrist 159
– Nachwirkung 160
– normativer Teil 156
– Protokollnotizen 166
– Rechtsnatur 156
– Schriftform 158
– schuldrechtlicher Teil 156
– Teilkündigung 159
– unmittelbare Wirkung 157
– Unterlassungsanspruch 158
– Verschlechterung 177
– Wirkungsweise 156
– Zeitbefristung 159
– Zweckbefristung 159
– zwingende Wirkung 157
Betriebszugehörigkeit 140
Beurteilungssystem 133, 134
– Konfliktregelungsmecha-

nismus 134
– paritätische Kommission 134

Bewertungen 71
– Nachvollziehbarkeit 71
Bewertungskommission 71
– Veto-Recht 71
– Zusammensetzung 71
Bezugnahmeklauseln 32, 38
– AGB-Kontrolle 38
– Auslegung 35
– deklaratorische Verweisung 36
– Gleichbehandlungsgrund-

satz 37
– Gleichstellungsabrede 37
– große dynamische Ver-

weisung 34
– kleine dynamische Ver-

weisung 33
– Konkurrenz 34
– statische Verweisung 33
– Umfang 32
Billiges Ermessen 84

Cisek 124

Dr. Dr. Heissmann 122
Dynamisierung 94

Einfache Schriftformklausel 46
– Änderung der Rechtspre-

chung 47
– doppelte Schriftformklausel 46
Eingruppierung 199, 200
– Informationsrecht des Betriebs -

rates 201
– Mindestgröße des Unter -

nehmens 199
Einheitsregelung 55
Einigungsstelle 194
– Beisitzer 194
– Beschlussfassung 196
– erzwingbare Einigungsstelle 195
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Stichwortverzeichnis 251

– Kosten 198
– Mündlichkeit 196
– Nichtöffentlichkeit 196
– rechtliches Gehör 196
– Vorsitzender 194
Einkommensvergleiche 100
Entgelt 41, 46, 103
– Änderungsvereinbarung 104
– einfache Schriftformklausel 46
– Freiwilligkeitsvorbehalt 104
– Grundlagen 41
– mündliche Abrede 46
– Reduzierung 103
– Schriftform 46
– Teilbefristung 104
– Teilkündigung 104
– Widerrufsvorbehalt 104
Entgeltbänder 76
Entgeltbestandteile 92
– Aktienoptionen 94
– Anwesenheitsprämie 92
– Arbeitgeberdarlehen 93
– Dienstwagen 93
– geldwerter Vorteil 93
– Gratifikation 92
– Mitarbeiterbeteiligung 94
– Personalrabatt 93
– vermögenswirksame 

Leistungen 93
Entgelterhöhungsmatrix 96
Entgeltgruppen 75
Erfolg 79, 89
Erfolgsbeteiligungen 88

Fachkarriere 73, 74
Freiwilligkeitsvorbehalte 108
– Form 109
– Inhalt 109
– Umfang 109
Führen mit Zielen 82

Führungskraft 73, 132
Funktionscodes 100
Funktionsentgelt 96

Gehalt 58
– Bezeichnung 59
– Entlohnungsmethoden 59
– im engeren Sinne 58
– im weiteren Sinne 58
– Naturalvergütung 59
Geheimhaltungspflicht 220
– Betriebsgeheimnisse 221
– Geschäftsgeheimnisse 221
– Personalakte 222
– persönliche Verhältnisse 

der Arbeitnehmer 222
– Rechtsfolgen 222
Geistige Anforderungen 59
Genfer Schema 59
Gesamtzusage 51
– Angebot 52
– Annahme 52
– Beendigung 
Gleichbehandlungsgrundsatz 56
Gleichstellungsabrede 37
Grundentgelt 59
Günstigkeitsprinzip 170
– Durchführung 172
– Sachgruppenvergleich 172
– Vergleichsmaßstab 172
– Vergleichszeitpunkt 172
– Verschlechterungsverbot 171
– Wirkung 170
Günstigkeitsvergleich 173
– allgemeine Sozialleistungen 174
– individueller Günstigkeits-

 vergleich 173
– kollektiver Günstigkeits-

vergleich 173
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Hay-System 118
– Art der Einflussnahme 120
– Denkanforderung 119
– Denkrahmen 119
– Dimensionen 118
– Fach- und Sachwissen 119
– Größenordnung 120
– Handlungsfreiheit 120
– Hauptkriterien 118
– Managementwissen 119
– Umgang mit Menschen 119
Hay-Verfahren 118
Heissmann-Bewertungssystem 122

Informationsbeschaffung 206
– Auskunftsanspruch 212
– Berater 213
– Brutto-, Lohn- und 

Gehaltslisten 206
– Einblickrecht 209
– gerichtliche Durchsetzung 212
– gesetzliche Grundlagen 206
– Kopien 210
– mündliche Informationen 208
– Personaldaten 206
– rechtzeitige Information 210
– Regelungen zum  Daten-

schutz 206
– sachkundige Personen 213
– Sachverständige 213
– umfassende Information 211
– Unterlagen 207
– Unterrichtungspflichten 

des Arbeitgebers 207
– Unterrichtungsrecht 207
– zur Verfügung stellen 208
Informationspolitik 131
– falsche Versprechungen 132

Kienbaum Unternehmens-
 beratung 124

Klaus Lurse Personal & 
Management AG 124

Koalitionsfreiheit 25
– schuldrechtlicher Teil 25
Kommission 162
Konfliktregelungsmechanismus 135
Körperliche Anforderungen 59

Leistung 89
Leistungsbeurteilungen 86
Leistungsentgelt 78, 96
Leistungsmessung 80
Leitende Angestellte 220
Lenkungsausschuss 128

Mehrarbeit 77
Meilensteine 129
Mitbestimmung 146, 199
– Absenkung der 

Eingangsvergütung 149
– Eingruppierung 199
– Entgeltsystem 146
– Initiativrecht 147
– Neuverteilung 148
– Rechtsfolge der Verletzung 150
– Richtlinie 148
– Umgruppierung 199
– Verwirkung 149
– Widerruf einer außertarif- 

lichen Leistung 148
– Wirksamkeitstheorie 150
– Zweck 147
Mitbestimmung bei Ein- und

Umgruppierung 202
– Folgen der Zustimmungs -

verweigerung 203
– Form 203
– Frist 203
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– gebundene Mitbestimmung 202
– nachträgliche Einholung 

der Zustimmung 204
– Wochenfrist 203
– Zustimmungserfordernis 202

Nachwirkung 161
– Betriebsvereinbarungen 161
Neuregelung der Entgelt-

gestaltung 130
– IST-Situation 130
– Vorstudie 130

Ordnungsprinzipien 169
– Ablösungsprinzip 176
– Günstigkeitsprinzip 170
– Normenpyramide 169
– Regelungen gleicher 

Rangordnung 175
– Spezialitätsgrundsatz 176

Personalentwicklungsgespräch 133
PERSPEKTIVE EYER 

CONSULTING 125
Prämienentgelt 81
Projektorganisation 128
Projektziele 127
Protokollnotizen 166
Provision 86
REFA 81
Regelungsabreden 166
Rückwirkung 177
– echte Rückwirkung 177
– unechte Rückwirkung 177
Rückzahlungsklausel 111

Sachverständige 213
– Begriff 213
– Erforderlichkeit 214

– innerbetriebliche 
Unterrichtung 214

– nähere Vereinbarung 216
– Verfahrensschritte 214
– Vergütung 216
– Verhältnismäßigkeit 214
Schlüsselfunktionen 65
Simulationen 97
Sperrwirkung 151, 153
– freiwillige Betriebsverein-

barungen 154
– gesetzliche Regelung 153
– Regelungssperre 155
– Sperrwirkung 153
– tarifliche Regelungen 153
– Tarifvorbehalt 151
Stichprobe 102
Stichtagsregelung 111
– bisherige Rechtslage 112
– neue Rechtslage 112
Strata-System 123
Strategie und Taktik 219

Tarifautonomie 25
Tarifdynamik 95
Tariflohnerhöhung 113
– Anrechnung 113
Tarifvertrag 19, 25 f.
– Allgemeinverbindlich-

erklärung 28
– Austritt aus dem Arbeit-

geberverband 31
– Beendigung 31
– Bezugnahmeklausel 32
– Bindungswirkung 19
– Geltungsbereich 26
– Günstigkeitsprinzip 30
– Haustarifvertrag 28
– Nachbindung 30
– normativer Teil 25
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– Öffnungsklauseln 29
– Tarifbindung 27
– Tarifgebundenheit 27
– Tarifkonkurrenz 26
– Tarifpluralität 27
– unmittelbare zwingende 

Wirkung 29
– Verbandsmitgliedschaft 

ohne Tarifgebundenheit 31
– Verbandswechsel 31
– Wegfall der Tarifbindung 30
Towers Perrin 125

Überstunden 77
Umgruppierung 200
– Mitbeurteilungsrecht 200
– Unterrichtungspflicht 

des Arbeitgebers 200

Verantwortung 59
Verantwortungsstufen 100
Vereinbarungstexte 224
Vergütung 77
– Grundlohn 77
– Zuschläge 77
Vergütungsstudien 100
Vergütungsvergleich 99, 102
– Aussagekraft 103
Verjährung 114
– Dauer 114
– Rechtsfolge 114

Widerrufsvorbehalt 106
– Altverträge 108
– Ausübungskontrolle 108
– Betriebsvereinbarungen 108
– Inhaltskontrolle 106
– Prüfungsmaßstab 106
– widersprüchliche Regelung 111

Zeitvergütung 76
– Überstunden/Mehrarbeit 77
– Vergütung 76
Ziele der Arbeitnehmerver-

tretung 218
– Gerechtigkeit 218
– Gleichbehandlung 218
– Nachvollziehbarkeit 218
– Transparenz 218
Zielvereinbarung 84, 86
– Auskunftsanspruch des 

Betriebsrates 86
– Schadensersatzanspruch 85
Zielvereinbarungen 82
– Management by objectives 82
Zielvereinbarungen/Zielvor-

gaben 82
Zielvereinbarungssysteme 135
– Grundannahmen 135
– tarifliche Eingruppierung 135
– Zielkorrektur 135
Zielvorgabe 84
– Direktionsrecht 84
– Schadensersatzanspruch 85
Zulagen 91
Zuschläge 91
Zuständigkeit 137
– Betriebsrat 137
– Delegation 138
– Gesamtbetriebsrat 137
– Konzernbetriebsrat 137
– unternehmenseinheitliche 

oder betriebsübergreifende 
Regelung 138
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Bund-Verlag

Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder
direkt beim Verlag unter E-Mail: kontakt@bund-verlag.de

Kompetenz verbindet

Heinz-Josef Eichhorn / Helmut Hickler

Handbuch
Betriebsvereinbarung

Mit Mustervereinbarungen auf CD-ROM
4., überarbeitete Auflage
2007. 542 Seiten, gebunden
€ 34,90
ISBN 978-3-7663-3697-2

Immer häufiger gestalten Betriebsvereinbarungen nicht
nur die klassischen betrieblichen und betriebsverfassungs-
rechtlichen Regelungen. Auch die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und Fragen zum sozialverträglichen
Übergang in den Ruhestand sind aktuelle Themen. Eine
ganz neue Dimension nehmen Betriebsvereinbarungen
über Internet, Intranet, Telefon, Handy und E-Mail-An-
wendungen ein. Für Betriebsräte ist das keine leichte
Aufgabe, denn die zu regelnden Sachverhalte und die
rechtlichen Rahmenbedingungen werden immer kompli-
zierter. Das Handbuch, verfasst von ausgewiesenen
Kennern der Materie, bietet eine praxisgerechte und
verlässliche Arbeitshilfe.

Die Neuauflage des erfolgreichen Nachschlagewerkes
umfasst die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung.
Der Erläuterungsteil enthält zusätzliche Muster-Betriebs-
vereinbarungen zu aktuellen Themen wie etwa
E-Learning. Mit Hilfe der beigefügten CD kann man
die Muster-Betriebsvereinbarungen einfach bearbeiten.
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Bund-Verlag

Kompetenz verbindet

Heinz-G. Dachrodt / Klaus Eberhard / Volker Engelbert

Handbuch Schriftverkehr

Musterschreiben für alle Fälle
mit CD-ROM
13., überarbeitete Auflage
2006. 356 Seiten, gebunden
€ 34,90
ISBN 978-3-7663-3694-1

Aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit
muss der Betriebsrat fast täglich schriftlich Stellung
beziehen – und zwar gegenüber in- und externen Per-
sonen, Behörden oder Verbänden. Umso wichtiger ist
es, dass diese Schriftstücke rechtlich zuverlässig ver-
fasst sind. Vor diesem Hintergrund leistet das Hand-
buch wertvolle Hilfestellung beim rechtssicheren For-
mulieren von Anträgen und Stellungnahmen. Zu den
wichtigsten Themen der täglichen Betriebsratsarbeit
sind in dem bewährten Werk Musterschreiben zusam-
mengestellt. Die Vorteile:

• Rund 130 Musterbriefe, die sich leicht an die
   jeweiligen betrieblichen Bezüge anpassen lassen
• Übersichtlicher Aufbau: die Musterschreiben sind
   den jeweiligen Rechtsvorschriften zugeordnet
• Jedes der 15 Kapitel umfasst eine vorangestellte
   kurze Einführung und die jeweiligen
   Rechtsvorschriften
• Praktischer Zusatznutzen: die beigefügte CD-ROM
   enthält sämtliche Schreiben zum Bearbeiten  am
   eigenen PC
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